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SCHREIBEN DES BISCHOFS VON KONSTANZ, MARQUARD RUDOLF[ RODT VON

BUSSMANNSHAUSEN] , HERR DER REICHENAU UND VON OEHNIN-
GEN, AN DEN LANDVOGT IM OBEREN UND UNTEREN THURGAU,
HPTM. BEAT JAKOB II . ZURLAUBEN VON GESTELENBURG, ,
OBERSTFELDWACHTMEISTERUND [ GROSS] RAT [ DER STADT ZUG]1 ,
FRAUENFELD

"Wür haben zwar den Herrn Landtvogt vor etwas Zeith ersucht , das derselbe die

sambtliche sogenandte Höffe des Ambts Tannegg vor sich zu erfordern undt mit¬

hin denenselben deyi ohngrundt Jhrer Renitenz , das Sie den Herrn Prälathen zue

Vischingen [Franz I . Troger]  als rechtmässige Nidergerichtsherrschafft
2

nicht erkhennen wollen , vorzuestellen belieben möchte.

Seindt aber noch der Handt in Hofnung gestandten , das gleichwie besagte Höf¬

fe bis undt ausser Mosnang sich guetwillig Submittieret , also auch auf gueten

Zuespruch des gefürsteten Herrn Abbten zue St . Gallen [Leodegar B ü r g i s-

s e r ] diser ein gleiches thuen werde . Nachdem hingegen sich allberaith so

vill geeüssert , dass Sie auf solcher Jhrer Renitenz vest beharren , da jedoch

weder grundt noch fundament dabey sein kann , sonderen Eine geflissentliche

opiniatritet zue sein scheinet , womit aber weder ged . Herr Prälath noch auch

undt ebensowenig wür unns fernerweith umbziehen lassen können.
£

Solchem nach beliebe der Herr Landtvogt eine nochmahlige Tagsatzung zue dem

Endte ohnschwähr anzuesehen , auf das die rechtliche Nothurfft allerseiths

vorgekhert undt mithin nit allein diser widersezliche Hoff Mosnang sonder

auch die überige 3 Höf [ im Thurgau , nämlich Tannegg , Sirnach und Bettwiesen]

zur Raison undt gehorsamb . . . gebracht werden möge , allermassen die . . . de-

terminierung des Tags selbsten , so vill unns betrifft , allein unnserem Ambt-

mann zue Frauwenfeldt [Johann Franz Ignaz Wirz]  bedeutet werden kann " .



1 ) Fälschlicherweise als Zuger Stadt - und Amtsrat bezeichnet.
2 ) Die Abtei Fischingen hatte 1693 vom Bischof von Konstanz die Herrschaft

Tannegg käuflich erworben.
3 ) Eine solche fand offenbar nicht statt , jedenfalls fehlt in den gedruckten

EA ein Hinweis , vgl . indessen EA VI 2 , 1811 Art . 591.

Original , mit Siegel - AH 53 , 281 - 282 - Blatt 282 r  leer
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